
 
Vereinbarung 

zwischen 
 
 

der Gemeinde ………………………………………………. 
 

vertreten durch …………………………………………………… 
 

und der 
 

Berufsfachschule Emmental BFE 
handelnd durch die Abteilungsleitung 

 
betreffend 

 
Organisation und Durchführung von Sprachstandanalysen, Sprachkursen und Ein-

bürgerungskursen für einbürgerungswillige Ausländerinnen und Ausländer 
 
 
Kant. Einbürgerungsverordnung Artikel 1 
1  Gestützt auf die ab 1. Januar 2010 geltende Fassung der kantonalen Einbürgerungsverordnung 
haben einbürgerungswillige Personen in der Regel eine Sprachstandanalyse zu absolvieren und einen 
Einbürgerungskurs zu besuchen. 
2  Zuständig für die Organisation ist die jeweilige Gemeinde, wobei sie einen Drittanbieter vereinbarlich 
mit der Durchführung beauftragen kann. 
 
Organisation und Durchführung Artikel 2 

Die Berufsfachschule Emmental BFE bietet Sprachstandanalysen, Sprachkurse und Einbürgerungs-
kurs an. 
 
Auftragserteilung   Artikel 3 

Die Gemeinde …………………………………... beauftragt die Berufsfachschule Emmental BFE mit der 
Organisation und Durchführung folgender Angebote: 
a) Sprachstandanalysen 
b) Sprachkurse 
c) Einbürgerungskurse 
 
Sprachstandanalyse   Artikel 4 

Die Sprachstandanalyse ist eine Abklärung der mündlichen und schriftlichen Sprachkenntnisse in 
Deutsch. Sie basiert auf den Grundlagen des Europäischen Sprachenportfolios.  
 
Zeitaufwand / Kosten   Artikel 5 

Die Sprachstandanalyse dauert pro Person nicht mehr als zwei Lektionen zu 45 Minuten und kostet 
Fr. 250.00. Die Bezahlung der Analyse ist Sache des einbürgerungswilligen Teilnehmers oder der 
Teilnehmerin. 
 
Sprachkurse    Artikel 6 

Durch die Sprachstandanalyse ergeben sich Empfehlungen zur Absolvierung von Sprachkursen. Die-
se sind den einbürgerungswilligen Personen jedoch nicht vorgeschrieben. Personen, die in der 
Sprachstandanalyse das Niveau A2 des Europäischen Sprachenportfolios nicht erreichen, ist der Be-
such eines oder mehrerer Sprachkurse aber empfohlen. 
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Kurskosten / Angebot   Artikel 7 
1  Die Kosten des Sprachkurses dürfen pro Person und Lektion Fr. 20.00 nicht übersteigen. 
2  Die BFE bietet Kurse auf dem Niveau A2 an. 
 
Einbürgerungskurse   Artikel 8 

Der Einbürgerungskurs beinhaltet folgende Themen: 
a) Aufbau, Organisation und Finanzierung des demokratischen Staatswesens der Schweiz, 
b) Lebensbedingungen, Lebensraum, Arbeiten und Bildung in der Schweiz, 
c) Recht im Alltag, Sicherheit nach innen und aussen, die Schweiz und ihre Nachbarn. 
 
Zeitaufwand / Kosten   Artikel 9 

Einbürgerungskurse dauern höchstens 16 Lektionen zu 45 Minuten, die über maximal drei Monate 
verteilt sein dürfen. Die Kosten dürfen Fr. 300.00 pro Person nicht übersteigen. 
 
Kursbestätigung   Artikel 10 
1  Wer in 90 Prozent der Lektionen eines Sprachkurses oder eines Einbürgerungskurses anwesend 
war, das Sprachniveau A2 erreicht und die Kurskosten bezahlt hat, erhält von der BFE eine Kursbe-
stätigung.  
2  Wer die Sprachstandanalyse absolviert hat, erhält von der Schule einen Attest, der das erreichte 
Niveau gemäss Europäischem Sprachenportfolio ausweist. 
 
Kursanbieter    Artikel 11 

Die Berufsfachschule Emmental BFE führt die Sprachstandanalysen und die Kurse auf eigene Rech-
nung durch. Sie kann die Analysen und Kurse aber auch mit andern Schulen gemeinsam anbieten. 
 
Inkasso / Kontrolle   Artikel 12 
1  Die Kurskosten gehen vollumfänglich zu Lasten der Kursteilnehmenden und werden von der BFE in 
Rechnung gestellt. 
2  So weit die Kurse mehrwertsteuerpflichtig sind, verstehen sich obigen Beträge inklusive Mehr-
wertsteuer. 
3  Die BFE führt bei der Sprachstandanalyse und zu Beginn der Sprach- und Einbürgerungskurse eine 
Ausweiskontrolle durch.  
 
Durchführung der Angebote  Artikel 13 

Bei geringer Teilnehmerzahl entscheidet die Berufsfachschule Emmental BFE über die Durchführung 
der hier aufgeführten Angebote. 
 
Gültigkeitsdauer der Vereinbarung Artikel 14 

Da die BFE Kurslehrkräfte in der Regel für ein Schuljahr anstellt und verpflichtet, gilt die Vereinbarung 
ab Unterzeichnung für mindestens ein Jahr. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen. Erfolgt keine Kündigung (mind. drei Monate) vor dem Jahresende durch die Partnergemeinde, 
erneuert sich diese Vereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr. 
 
 
Datum, ……………………………………………… 
 
 
Für die Gemeinde ………………………………….  Für die Berufsfachschule Emmental 

………………………………………………………..  
        Bernhard Guggisberg, Abteilungsleiter  


